
 

Vierte Satzung 
zur Änderung der Satzung über die Erhebung der Abgaben 

für die Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde 
(Abwasserbeseitigungsabgabensatzung) 

vom 17.12.2024 
 
 

Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG), der §§ 5, 6 und 8 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) 
und des § 6 Abs. 1 des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgaben- 
gesetz (in den jeweils gültigen Fassungen), hat der Rat der Stadt Bremervörde in seiner 
Sitzung am 17.12.2024 Folgendes beschlossen: 

 
 

Artikel I 
 
Die Satzung über die Erhebung der Abgaben für die Abwasserbeseitigung der Stadt 
Bremervörde (Abwasserbeseitigungsabgabensatzung) vom 22.12.2015, in der Fassung der 
Dritten Änderungssatzung vom 01.03.2022 wird wie folgt geändert: 

 
1. In § 1 Abs. 1 wird das Datum „23.11.1993“ durch das Datum „17.12.2024“ ersetzt. 

 
2. In § 15 Abs. 2 b) werden hinter dem Wort „Wassermenge“ die Worte „insbesondere 

auch jene aus für den Hausverbrauch aus Regenauffang- und -speichervorrichtungen 
sowie aus Grundwasserbrunnenanlagen gewonnene Wassermengen,“ eingefügt. 

 
3. In § 15 Abs. Abs. 3 werden die Wörter „des Vorjahres“ durch die Wörter „der Vorjahre“ 

ersetzt. 
 
4. § 16 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

 
„Die Niederschlagswassergebühr wird nach der überbauten und befestigten 
Grundstücksfläche (Betondecken, bituminöse Decken, Dachflächen, Pflasterungen und 
Plattenbeläge) bemessen, von der aus Niederschlagswasser in die öffentliche 
Niederschlagswasseranlage gelangt. Die Berechnungseinheit beträgt 1 Quadratmeter. 
Die zu veranlagenden Flächen werden jeweils auf volle Quadratmeter abgerundet“ 

 
5. § 17 erhält folgende Fassung: 

„Die Schmutzwassergebühr beträgt 2,96 € pro cbm 
 

Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,37 € pro m2 und Jahr“ 
 
6. § 22 werden die folgenden Absätze 5 und 6 angefügt: 

 
„(5) Die Fälligkeit der Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung (§ 17) richtet sich 

nach den Fälligkeiten der Grundsteuer (in der Regel zu je einem Viertel des 
Jahresbetrages am 15.02., 15.05., 15.08., 15.11.). Sie kann ebenfalls zusammen mit 
anderen Abgaben angefordert werden. 

 
(6) Entsteht die Gebührenpflicht für die Niederschlagswasserbeseitigung im Laufe eines 

Kalenderjahres erstmalig, ist von den Grundstücksverhältnissen zu diesem Zeitpunkt 
auszugehen. Für das laufende Jahr wird die Jahresgebühr anteilig (für volle 
Restmonate) berechnet.“ 



 

Artikel II 
 
Diese Änderungssatzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft. 

 
 

Bremervörde, den 17.12.2024  

Stadt Bremervörde 
Der Bürgermeister 

 
 
 

(Hannebacher) 
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